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C2 – Leistungsmessung und -bewertung (Sek. II) 

 
Curriculare Vorgaben 

 OAPVO, NuNVO 2022 

 Erlass 2021 „Leistungsnachweise und Leistungsbewertung in der gymnasialen 

Oberstufe“ 

 Fachanforderungen, Bewertungsbögen, Protokollbögen, digitaler 

Berechnungsbogen 

 notwendige Festlegungen im SiFC 

Schwerpunkte 

 u.a. formative assessment, summative assessment, Selbst- und Fremdevaluation, 

feed back, feed up, feed forward 

Diagnostik 

 Einschätzung mündlicher und schriftlicher Leistungen (inhaltliche und sprachliche 

Qualitätskriterien) 

Valide Leistungsmessung und transparente Leistungsbewertung 

 Konzeption, Durchführung und Bewertung gleichwertiger Leistungsnachweise 

 Konzeption, Korrektur und Bewertung von Klassenarbeiten auf grundlegendem und 

erhöhtem Niveau 

 Konzeption, Korrektur und Bewertung von Abiturklausuren (Profilfach, Kernfach 

erhöhtes Niveau) 

 Konzeption, Durchführung und Bewertung mündlicher Abiturprüfungen 

 Umgang mit: Bewertungsbögen, digitalem Berechnungsbogen, Korrekturzeichen, 

Deskriptoren, Erwartungshorizonten, Checkliste dezentrales Abitur 

 

 

 

C2 Verlaufsplan 

 
1. Begrüßung / Einstieg 

2. Hospitation und Besprechung einer Unterrichtsstunde 

3. Austausch zur Theorie / vorbereitenden Aufgabe 

4. Diagnostik 

 Mittagspause 

5. Praxisbeispiele 

6. Prüfungsaufgaben 

7. Feedback / Abschied / Hinweis zur Nachbereitung 
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A Grundlagen Leistungsmessung und -bewertung Sek. II 

Curriculare Vorgaben: Fachanforderungen Sek. II 

 
 

 

 

 

 

 

 



 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 
 

 

 

 

 

 



 14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Die neue Oberstufe – Anforderungsniveaus 

 

Anforderungsniveaus 

In der Qualifikationsphase erhalten die SuS Unterricht auf zwei Anforderungsniveaus: 

 Auf dem grundlegenden Niveau werden inhaltliche und methodische Kenntnisse und 

Einsichten in die wichtigsten Fragen des jeweiligen Fachs vermittelt. 

 Auf dem erhöhten Niveau wird ein vertieftes Verständnis vermittelt, das in die 

wissenschaftliche Arbeitsweise einführt. 

Das Profilfach und zwei Kernfächer werden auf erhöhtem Niveau belegt, die übrigen Fächer auf 

grundlegendem Niveau. 

 
Leistungsbewertung 
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Erlass – Zahl und Umfang der Klassenarbeiten in der gymnasialen Oberstufe 
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Landesverordnung über die Gewährung von Nachteilsausgleich und Notenschutz 

(Nachteilsausgleichs- und Notenschutzverordnung - NuNVO) 

Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.08.2023 bis 31.07.2026 

 

Abschnitt 2 Nachteilsausgleich 

§ 2 Voraussetzungen für die Gewährung von Nachteilsausgleich 

 

(1) Schülerinnen und Schüler haben im Rahmen der Leistungsbewertung einen Anspruch auf 

Gewährung von Nachteilsausgleich, wenn ihre Fähigkeit, ihr vorhandenes Leistungsvermögen 

darzustellen, lang andauernd oder vorübergehend erheblich beeinträchtigt ist und die 

Aufrechterhaltung der fachlichen Anforderungen der Gewährung des Nachteilsausgleichs nicht 

entgegensteht. Die fachlichen Anforderungen stehen der Gewährung des Nachteilsausgleichs nicht 

entgegen, wenn die wesentlichen Leistungsanforderungen, die sich aus den für alle Schülerinnen und 

Schüler geltenden allgemeinen Lernzielen und den zu erwerbenden Kompetenzen ergeben, gewahrt 

sind.  

 

(2) Nachteilsausgleichsmaßnahmen können insbesondere sein:  

1. verlängerte Arbeitszeiten bei Klassenarbeiten oder verkürzte Aufgabenstellung, 

2. Bereitstellen oder Zulassen spezieller Arbeitsmittel wie zum Beispiel Schreibautomat, Computer 

oder spezielle Stifte, 

3. eine mündliche statt einer schriftlichen Arbeitsform oder eine schriftliche statt einer mündlichen 

Arbeitsform, 

4. organisatorische Veränderungen wie zum Beispiel individuell gestaltete Pausenregelungen, 

5. Ausgleichsmaßnahmen anstelle einer Mitschrift von Tafeltexten oder digital vorgegebenen 

Texten, 

6. differenzierte Aufgabenstellung und -gestaltung, 
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7. größere Exaktheitstoleranz, beispielsweise in Geometrie, beim Schriftbild oder in zeichnerischen 

Aufgabenstellungen, 

8. individuelle Sportübungen, 

9. Einbeziehung von Lehrkräften mit Gebärdensprachkompetenz oder Gebärdendolmetscherinnen 

und Gebärdendolmetschern. 

 

Sofern Lehrkräfte mit Gebärdensprachkompetenz oder Gebärdensprachdolmetscherinnen und 

Gebärdendolmetscher einbezogen sind, ist es außerdem zulässig, 

1. dass sie bei schriftlichen Arbeiten Aufgabentexte gebärden und 

2. dass die Betroffenen vollständig oder überwiegend den mündlichen Beitrag durch 

Gebärdensprache erbringen. In die Bewertung von Leistungen dürfen Hinweise auf eine gewährte 

Nachteilsausgleichsmaßnahme nach Satz 1 nicht aufgenommen werden. 

 

(3) Zulässige Maßnahmen des Nachteilsausgleichs werden nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein 

Notenschutz gemäß § 4 nicht gewährt wird oder nicht gewährt werden kann. Der Gewährung von 

Maßnahmen des Nachteilsausgleichs steht es nicht entgegen, wenn die Klassenkonferenz auch vor 

Abschluss des Verfahrens zur förmlichen Feststellung einer Lese-Rechtschreib-Schwäche 

Notenschutz gewährt. 

 

(4) Die Gewährung von Nachteilsausgleich wird nicht im Zeugnis und auch nicht bei sonstigen 

Leistungsnachweisen aufgeführt. 

 

§ 3 Verfahren zur Gewährung von Nachteilsausgleich 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet, ob Nachteilsausgleich gewährt wird und legt 

Art und Umfang der den Nachteilsausgleich betreffenden Maßnahmen fest. Die Entscheidung wird 

durch Bescheid der Schule gegenüber den Eltern oder der volljährigen Schülerin oder dem 

volljährigen Schüler bekannt gemacht. Nachteilsausgleich wegen Lese-Rechtschreib-

Schwierigkeiten darf von der Schulleiterin oder dem Schulleiter nur mit Zustimmung der 

Klassenkonferenz gewährt werden. 

 

(2) Liegt bei der Schülerin oder dem Schüler ein sonderpädagogischer Förderbedarf vor, hat die 

Schulleiterin oder der Schulleiter bei der Entscheidung über Maßnahmen des Nachteilsausgleiches 

eine Stellungnahme des zuständigen Förderzentrums zu berücksichtigen. Soweit für die Gewährung 

von Nachteilsausgleich eine Änderung bei zentral gestellten Aufgaben in der Abschlussprüfung 

vorgesehen werden soll, ist die Zustimmung des für Bildung zuständigen Ministeriums erforderlich. 

 

(3) Soweit der Anspruch auf Gewährung von Nachteilsausgleich geltend gemacht wird, ist die 

andauernde oder vorübergehende erhebliche Beeinträchtigung der Fähigkeit der Schülerin oder des 

Schülers zur Darstellung des vorhandenen Leistungsvermögens von den Eltern oder von der 

volljährigen Schülerin oder dem volljährigen Schüler durch Vorlage eines fachärztlichen Zeugnisses 

über Art, Umfang und Dauer der Beeinträchtigung nachzuweisen. Abweichend von Satz 1 ist die 

Vorlage eines Schwerbehindertenausweises einschließlich der zugrundeliegenden Bescheide, von 

Bescheiden der Eingliederungshilfe, förderdiagnostischen Berichten oder sonderpädagogischen 

Gutachten ausreichend, wenn aus ihnen Art, Umfang und Dauer der Beeinträchtigung hervorgehen. 

 

(4) Der Nachteilsausgleich ist von Amts wegen zu gewähren, wenn ein Anspruch auf Gewährung von 

Nachteilsausgleich zwar nicht geltend gemacht wird, die Voraussetzungen für die Gewährung von 

Nachteilsausgleich aber gleichwohl vorliegen und die Eltern oder die volljährige Schülerin oder der 

volljährige Schüler dem von der Schule beabsichtigten Nachteilsausgleich nicht widersprochen 

haben, nachdem sie mindestens drei Tage vor Beginn der Maßnahme durch die Schule über diese 

informiert worden waren. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann nach Anhörung der Eltern oder 
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der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers die Durchführung einer schulärztlichen 

Untersuchung beim Kreis oder der kreisfreien Stadt gemäß § 27 Absatz 1 Satz 1 SchulG anordnen, 

wenn die Voraussetzungen für die Gewährung von Nachteilsausgleich von Amts wegen zu prüfen 

sind und die Beeinträchtigung nicht offenkundig oder nachgewiesen ist. 

 

(5) Nach einem Schulwechsel prüft die Schulleiterin oder der Schulleiter der aufnehmenden Schule, 

welche Formen des Nachteilsausgleichs der Schülerin oder dem Schüler zu gewähren sind, wenn die 

abgebende Schule der Schülerin oder dem Schüler bereits Nachteilsausgleich gewährt hat. Die 

Schulleiterin oder der Schulleiter darf die Entscheidung auch auf Grundlage von Bescheiden der 

abgebenden Schule treffen. 

 

(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hebt den Nachteilsausgleich auf, wenn die Voraussetzungen 

für deren Gewährung nicht mehr vorliegen oder die Eltern oder die volljährige Schülerin oder der 

volljährige Schüler spätestens innerhalb der ersten Woche nach Unterrichtsbeginn eines neuen 

Schuljahres schriftlich beantragen, dass ein bewilligter Nachteilsausgleich nicht mehr gewährt wird. 

 

Abschnitt 3 Notenschutz 

§ 4 Voraussetzungen für die Gewährung von Notenschutz 

 

(1) Schülerinnen und Schülern kann Notenschutz gewährt werden, 

1. wenn eine Lese-Rechtschreib-Schwäche oder eine Beeinträchtigung in der körperlichen Motorik, 

beim Sprechen, in der Sinneswahrnehmung oder aufgrund eines autistischen Verhaltens vorliegt, 

2. aufgrund derer eine Leistung oder Teilleistung auch unter Gewährung von Nachteilsausgleich 

nicht erbracht und auch nicht durch eine andere vergleichbare Leistung ersetzt werden kann, 

3. die einheitliche Anwendung eines allgemeinen, an objektiven Leistungsanforderungen 

ausgerichteten Bewertungsmaßstabs zum Nachweis des jeweiligen Bildungsstands nicht 

erforderlich ist und 

4. die Eltern oder die volljährige Schülerin oder der volljährige Schüler dies beantragen. 

 

(2) Der Notenschutz wird unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 gewährt, indem unter Beachtung 

der nachfolgenden Bestimmungen von einer Bewertung in einzelnen Fächern oder von abgrenzbaren 

fachlichen Anforderungen in allen Lernstanderhebungen, Prüfungen und Abschlussprüfungen 

abgesehen wird. Der Notenschutz erstreckt sich auf die Bewertung von einzelnen 

Leistungsnachweisen, die Bildung von Noten und sonstigen Leistungsbeurteilungen in Zeugnissen, 

die Bewertung der Leistungen in Abschlussprüfungen und die Festsetzung der Gesamtnote. 

 

(3) Bei körperlich-motorischer Beeinträchtigung ist es zulässig, in allen Fächern auf Prüfungsteile, 

die auf Grund der Beeinträchtigung nicht erbracht werden können, zu verzichten. 

 

(4) Bei einer Leseschwäche einer Schülerin oder eines Schülers der Primarstufe oder der 

Sekundarstufe I ist es zulässig, in den Fächern Deutsch, Deutsch als Zweitsprache und in 

Fremdsprachen auf die Bewertung des Vorlesens zu verzichten. 

 

(5) Bei einer Rechtschreibschwäche einer Schülerin oder eines Schülers der Primarstufe oder 

Sekundarstufe I ist es zulässig, 

1. auf die Bewertung der Sprachrichtigkeit zu verzichten und 

2. im Fach Deutsch und in den Fremdsprachen Unterrichtsbeiträge stärker zu gewichten. Bei einer 

Rechtschreibschwäche einer Schülerin oder eines Schülers der Sekundarstufe II ist es als Maßnahme 

des Notenschutzes zulässig, in den Fächern Deutsch und in den Fremdsprachen einschließlich der 

schriftlichen Abschluss- oder Abiturprüfung die Sprachrichtigkeit gegenüber der Bewertung in 

anderen Teilaspekten zurückhaltend zu gewichten. In den anderen Fächern kann auf Punktabzug 

wegen mangelhafter oder ungenügender Sprachrichtigkeit verzichtet werden. 
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(6) Bei Mutismus und vergleichbarer Sprachbehinderung sowie Autismus mit kommunikativer 

Sprachstörung ist es zulässig, in allen Fächern auf mündliche Leistungen oder Prüfungsteile, die ein 

Sprechen voraussetzen, zu verzichten. 

 

(7) Bei Hörschädigung ist es zulässig, 

1. auf mündliche Präsentationen zu verzichten oder diese geringer zu gewichten, 

2. auf die Bewertung des Diktats sowie der Rechtschreibung und der Grammatik zu verzichten, 

soweit sie bei Leistungsnachweisen Bewertungsgegenstand sind, 

3. bei Fremdsprachen auf Prüfungen zum Hörverstehen und zur Sprechfertigkeit zu verzichten und 

4. in musischen Fächern auf Prüfungsteile, die ein Hören voraussetzen, zu verzichten. Absatz 6 

bleibt unberührt. 

 

(8) Bei Blindheit oder sonstiger Sehschädigung ist es zulässig, in allen Fächern auf Prüfungsteile, die 

ein Sehen voraussetzen, zu verzichten. 

 

(9) Im Zeugnis ist die nicht erbrachte, nicht bewertete oder zurückhaltend gewichtete fachliche 

Leistung zu vermerken, selbst wenn der Notenschutz nur für Teile des Schuljahres gewährt worden 

ist oder in das Zeugnis Leistungen von Fächern aus dem vorherigen Schulhalbjahr oder aus früheren 

Jahrgangsstufen, für welche Notenschutz gewährt wurde, einbezogen werden. Ein Hinweis auf die 

Beeinträchtigung selbst unterbleibt. 

 

§ 5 Voraussetzungen für das Vorliegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche 

 

(1) Eine Lese-Rechtschreib-Schwäche liegt vor, wenn bei mindestens durchschnittlicher Intelligenz 

mangelhafte oder ungenügende Leistungen im Lesen oder in der Rechtschreibung auftreten und 

neben dem partiellen Versagen im Lesen oder in der Rechtschreibung insgesamt durchschnittlich 

befriedigende Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, dem in der Primarstufe erteilten 

Sachunterricht und der in der Sekundarstufe unterrichteten 1. Fremdsprache ohne Berücksichtigung 

der Lese- und Rechtschreibleistungen erzielt werden. Die gesamte schulische Leistungsentwicklung 

soll bei der Prüfung, ob eine Lese-Rechtschreib-Schwäche vorliegt, berücksichtigt werden. 

 

(2) Das Vorliegen von mangelhaften oder ungenügenden Leistungen im Lesen oder in der 

Rechtschreibung wird vermutet, wenn im Fach Deutsch 

1. die vorliegenden benoteten Leistungen im Lesen oder in der Rechtschreibung mangelhaft oder 

ungenügend sind, 

2. die in Berichtszeugnissen bewerteten Leistungen der Schülerin oder des Schülers unsichere 

Kompetenzen im Lesen oder in der Rechtschreibung aufweisen und 

3. das Bild der gezeigten Leistungen durch eine Testung bestätigt wird. 

 

(3) Ein partielles Versagen im Lesen oder in der Rechtschreibung wird bei Notenzeugnissen vermutet, 

wenn im Fach Deutsch ohne Berücksichtigung der Lese- und Rechtschreibleistungen befriedigende 

Leistungen erzielt werden, wobei im Falle des Vorliegens mehrerer Zeugnisnoten im Fach Deutsch, 

bei denen die Lese- und Rechtschreibleistungen nicht berücksichtigt wurden, ein partielles Versagen 

im Lesen oder in der Rechtschreibung auch dann vermutet wird, wenn ein Notendurchschnitt von 

mindestens 3,0 erzielt wird. 

 

(4) Das Vorliegen von insgesamt durchschnittlich befriedigenden Leistungen in den Fächern Deutsch, 

Mathematik, dem in der Primarstufe erteilten Sachunterricht und der in der Sekundarstufe 

unterrichteten 1. Fremdsprache wird bei Notenzeugnissen vermutet, wenn in sämtlichen 

Zeugnisnoten dieser Fächer insgesamt ein Notendurchschnitt von mindestens 3,0 erzielt wird. 

(5) Sofern die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers in einem Berichtszeugnis bewertet 

werden, kann die Klassenkonferenz Absatz 3 und 4 entsprechend anwenden, indem eine Prognose 

erstellt wird, wie die Leistungen der Schülerin oder des Schülers, auch in Berichtszeugnissen einer 

anderen Schule, voraussichtlich zu benoten gewesen wären. Frühere Schulen, welche die Schülerin 
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oder der Schüler besucht hat, haben die Klassenkonferenz bei der Erstellung der Prognose auf deren 

Ersuchen hin zu unterstützen.  

 

(6) Die Vermutungen von Absatz 2 bis 4 haben Indizwirkung und können durch die Klassenkonferenz 

im Einzelfall widerlegt werden, sofern sich für die Schülerin oder den Schüler hieraus kein Nachteil 

ergibt. Soweit es bei den Vermutungen von Absatz 2 bis 4 auf Zeugnisnoten im Fach Deutsch oder 

im Fach der 1. Fremdsprache ankommt und in diesen die Lese- und Rechtschreibleistungen 

berücksichtigt wurden, hat die Klassenkonferenz eine Prognose zu erstellen, wie die Leistungen der 

Schülerin oder des Schülers ohne mangelhafte oder ungenügende Lese- und Rechtschreibleistungen 

voraussichtlich zu bewerten gewesen wären. Ist im Einzelfall eine Prognose gemäß Satz 2 oder gemäß 

Absatz 5 Satz 1 nicht erforderlich, kann die Klassenkonferenz allein auf der Grundlage der 

schulischen Entwicklung der Schülerin oder des Schülers feststellen, dass diese oder dieser im Lesen 

oder in der Rechtschreibung partiell versagt und insgesamt durchschnittlich befriedigende Leistungen 

in den Fächern Deutsch, Mathematik, dem in der Primarstufe erteilten Sachunterricht und der in der 

Sekundarstufe unterrichteten 1. Fremdsprache ohne Berücksichtigung der Lese- und 

Rechtschreibleistungen erzielt hat. Die Widerlegung der Vermutung gemäß Satz 1 oder das fehlende 

Erfordernis einer Prognose gemäß Satz 3 sind durch die Klassenkonferenz zu begründen. 

 

§ 6 Verfahren zur Gewährung von Notenschutz wegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche 

 

(1) Die Klassenkonferenz entscheidet, ob Notenschutz wegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche 

gewährt wird, und legt Art und Umfang der den Notenschutz betreffenden Maßnahmen fest. Die 

Entscheidung wird durch Bescheid der Schule gegenüber den Eltern oder der volljährigen Schülerin 

oder dem volljährigen Schüler bekannt gemacht. 

 

(2) Soweit ein Antrag auf Gewährung von Notenschutz wegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche 

gestellt wird, entscheidet die Klassenkonferenz, ob die Schülerin oder der Schüler von einer dafür 

qualifizierten, schulischen Fachkraft LRS zu untersuchen ist. Auf die Durchführung einer 

Untersuchung kann verzichtet werden, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits ein Gutachten 

vorliegt, welches von einer Psychologin oder einem Psychologen, die oder der ein Hochschulstudium 

mit einem Master oder einem vergleichbaren Abschluss abgeschlossen hat, oder von einer Fachärztin 

oder einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie erstellt worden ist; die Untersuchung der 

Rechtschreibung muss auf der Grundlage des vom für Bildung zuständigen Ministerium 

vorgesehenen Verfahrens zur Untersuchung der Rechtschreibung erfolgt sein. Kommt die 

Untersuchung der qualifizierten, schulischen Fachkraft LRS zu dem Ergebnis, dass eine Lese-

Rechtschreib-Schwäche vorliegt, wird diese durch die Schule förmlich festgestellt; der Schülerin oder 

dem Schüler ist auf dieser Grundlage Notenschutz zu gewähren. In der Primarstufe und in der 

Sekundarstufe I bis einschließlich zur Jahrgangsstufe 8 wird Notenschutz auch vor Abschluss des 

Verfahrens zur förmlichen Feststellung einer Lese-Rechtschreib-Schwäche gewährt, wenn die 

Klassenkonferenz vermutet, dass bei der Schülerin oder dem Schüler eine Lese-Rechtschreib-

Schwäche vorliegt. Kommt die Klassenkonferenz zu dem Ergebnis, dass eine Lese-Rechtschreib-

Schwäche nicht vorliegt oder mangels Erfolgsaussichten im Verfahren bereits von einer 

Untersuchung der Schülerin oder des Schülers abzusehen ist, legt die Schule den Vorgang der 

zuständigen Schulaufsichtsbehörde zur Bestätigung der Entscheidung vor. Wenn das Schulamt bei 

Durchführung eines Widerspruchsverfahrens zu dem Ergebnis kommt, dass keine Lese-Rechtschreib-

Schwäche vorliegt, legt dieses den Vorgang vor Erlass des Widerspruchsbescheides dem für Bildung 

zuständigen Ministerium zur Bestätigung der Entscheidung vor. 

 

(3) Kommt die qualifizierte, schulische Fachkraft LRS im Verfahren zu der Einschätzung, dass 

1. die Schülerin oder der Schüler von ihr gemäß Absatz 2 Satz 1 zu untersuchen ist oder gemäß 

Absatz 2 Satz 2 auf eine Untersuchung verzichtet werden kann, 

2. der Schülerin oder dem Schüler gemäß Absatz 2 Satz 4 Notenschutz vorläufig zu gewähren ist, 

3. der Schülerin oder dem Schüler gemäß Absatz 1 Satz 1 wegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche 

Notenschutz zu gewähren ist, darf die Klassenkonferenz hierüber ohne Einberufung einer Sitzung 
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in einem Umlaufverfahren entscheiden. Im Übrigen entscheidet die Klassenkonferenz in einer 

Sitzung. Entscheidet die Klassenkonferenz im Umlaufverfahren entgegen der Einschätzung der 

qualifizierten, schulischen Fachkraft LRS, beschließt sie spätestens nach zwei Monaten in einer 

Sitzung erneut über die Angelegenheit. 

 

(4) Wird es für wahrscheinlich gehalten, dass eine Lese-Rechtschreib-Schwäche bei einer Schülerin 

oder einem Schüler vorliegen könnte, sind den Eltern oder der volljährigen Schülerin oder dem 

volljährigen Schüler mit Verweis auf die Antragsmöglichkeit des § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 die 

Gründe, welche diese Annahme stützen, schriftlich mitzuteilen. Den Eltern oder der volljährigen 

Schülerin oder dem volljährigen Schüler ist ein Beratungsgespräch anzubieten, an welchem auch die 

qualifizierte, schulische Fachkraft LRS teilnehmen soll. 

 

(5) Einer Schülerin oder einem Schüler der Sekundarstufe II, bei der oder dem in der Primarstufe oder 

in der Sekundarstufe I das Vorliegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche förmlich festgestellt und bei 

der oder dem der Notenschutz zwischenzeitlich nicht wieder aufgehoben worden ist, wird nur auf 

Antrag der Eltern oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers der Notenschutz in 

Form einer zurückhaltenden Gewichtung nach § 4 Absatz 5 Satz 2 gewährt; einer erneuten 

Entscheidung der Klassenkonferenz bedarf es nicht. Die Schule hat die Eltern oder die volljährige 

Schülerin oder den volljährigen Schüler am Ende des letzten Schuljahrs der Sekundarstufe I über die 

Erforderlichkeit der Antragstellung nach Satz 1 schriftlich zu informieren. 

 

(6) Nach einem Schulwechsel gilt die Entscheidung, durch welche eine Lese-Rechtschreib-Schwäche 

förmlich festgestellt wurde, auch im Schulverhältnis mit der aufnehmenden Schule fort. 

 

(7) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hebt den Notenschutz wegen einer Lese-Rechtschreib-

Schwäche auf, wenn die Voraussetzungen für dessen Gewährung nicht mehr vorliegen und die 

Klassenkonferenz und die qualifizierte, schulische Fachkraft LRS zustimmt. Die Voraussetzungen für 

die Gewährung von Notenschutz wegen einer Lese-Rechtschreib-Schwäche liegen nicht mehr vor, 

wenn die Schülerin oder der Schüler durchgehend über den Zeitraum von mehr als einem 

Schulhalbjahr mindestens mit der Note „ausreichend“ zu bewertende Rechtschreibleistungen erzielt 

hat. Der Notenschutz wird auch aufgehoben, wenn die Eltern oder die volljährige Schülerin oder der 

volljährige Schüler spätestens innerhalb der ersten Woche nach Unterrichtsbeginn eines neuen 

Schuljahres dies schriftlich beantragen. 

 

(8) Die Schulaufsichtsbehörde kann bestimmen, dass eine qualifizierte, schulische Fachkraft LRS 

ihre in dieser Verordnung vorgesehenen Aufgaben für mehrere oder sämtliche Schulen wahrnimmt. 

Die Schulaufsichtsbehörde einer allgemeinbildenden Schule kann bestimmen, dass eine qualifizierte, 

schulische Fachkraft LRS einer allgemeinbildenden Schule ihre in dieser Verordnung vorgesehenen 

Aufgaben für berufsbildende Schulen wahrnimmt. 

 

 

 

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen 

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen befasst sich mit der Beurteilung von Fortschritten in 

den Lernerfolgen bezüglich einer Fremdsprache. Ziel ist, die verschiedenen europäischen 

Sprachzertifikate untereinander vergleichbar zu machen und einen Maßstab für den Erwerb von 

Sprachkenntnissen zu schaffen. 

Die Niveaustufen des GER: A = Elementare Sprachverwendung B = Selbstständige 

Sprachverwendung C = Kompetente Sprachverwendung 
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https://www.europaeischer-referenzrahmen.de 

 

 

https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
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Formen und Funktionen von Leistungsbewertungen (nach F. Haß) 

Unterschiedliche explizite Formen der Beurteilung von Schülerleistungen gehören zum 

Tätigkeitsspektrum des Lehrberufs, so etwa 

 die ausdrückliche Beurteilung schriftlicher, mündlicher oder praktischer Leistungen im 

Unterrichtsprozess durch ein Worturteil oder eine Note; 

 die Festlegung von Gesamtnoten bei der Erteilung von (Halb-)Jahresinformationen oder 

Zeugnissen; 

 verbale Einschätzungen in mündlicher und schriftlicher Form, z.B. bei Schulberichten, 

Schullaufbahnentscheidungen, Bildungsempfehlungen, etc. 

 

Unter Leistungsbeurteilung wird das Bilden und Formulieren eines Urteils über die Leistungen 

einer Schülerin/eines Schülers durch den Vergleich der ermittelten Leistung mit einer Bezugsnorm 

verstanden. Folgende drei Bezugsnormen können dabei Verwendung finden: 

 Die sachliche (kriteriale) Bezugsnorm orientiert sich an in den Lehrplänen / Rahmenrichtlinien / 

Standards etc. festgelegten Anforderungen in unterschiedlichen Kompetenzbereichen. Es wird 

also ermittelt und beurteilt, inwieweit der einzelne Lerner diese Vorgaben erfüllt. 

 Die individuelle Bezugsnorm bezieht sich auf frühere Leistungen des gleichen Lerners. Die 

Leistungsbeurteilung trifft also Aussagen, inwieweit Lernfortschritte gemacht wurden. 

 Die soziale Bezugsnorm unterstellt eine Verteilung der Leistungen aller Lerner gemäß der 

Gaußschen Normalverteilungskurve und vergleicht die Leistungen des einzelnen Lerners mit 

denen der Lerngruppe. 

 

Um ein ausgewogenes Bild bezüglich des Leistungsvermögens und besonders auch der 

Leistungsentwicklung eines Schülers zu erhalten, sollten alle drei Bezugsnormen zur Beurteilung 

herangezogen werden. Gegenwärtig ist es allerdings so, dass die sachliche bezugsnorm eine 

überproportional große Rolle spielt. 

 

Funktionen von Leistungsbeurteilungen 

 

Die diagnostische Funktion 

 Leistungsbeurteilungen liefern Informationen über den aktuellen Leistungsstand der Lerngruppe 

und jedes einzelnen Lerners. 

 Sie geben damit auch Hinweise auf die Effektivität des vorangegangenen Unterrichts. 

 Förderdiagnostisch motivierte Leistungsbeurteilungen helfen Lernenden und Lehrenden, 

Leistungs- bzw. Lerndefizite aufzudecken und das weitere Lernen besser zu steuern. 

 Sie sind damit die Grundlage gezielter therapeutischer Maßnahmen und einer speziell auf die 

Lerngruppe zugeschnittenen Unterrichtsplanung. 

 Leistungsbeurteilungen liefern auch Erkenntnisse über die Leistungsstreuung innerhalb einer 

Lerngruppe und somit Hinweise für die Gestaltung von Maßnahmen der inneren und äußeren 

Differenzierung. 

 

Die informatorische Funktion 

 Leistungsbeurteilungen informieren die Lernenden über ihren individuellen Leistungsstand, 

über ihre Stärken und Schwächen. 

 Sie informieren die Eltern und andere am Erziehungsprozess beteiligte Personen über den 

aktuellen Leistungsstand des jeweiligen Lerners. 

 Sie informieren Lehrerkollegen, die denselben Schüler unterrichten, über dessen Leistung in 

anderen Fächern. 

 

 

Die Selektions- oder Allokationsfunktion 

 Leistungsbeurteilungen (z.B. Abschlussprüfung) eröffnen oder verhindern Zugänge zu weiterer 

schulischer oder außerschulischer Bildung. 
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 Letztendlich ermöglichen oder verhindern Leistungsbeurteilungen damit Lebenschancen. 

 

Die erzieherische Funktion 

 Leistungsbeurteilungen können SuS zu kontinuierlicher Lernanstrengung anregen (Streben nach 

guten Noten – Anreizfunktion) bzw. durch Vermeidung von schlechten Beurteilungen (Noten) 

zum Lernen motivieren (extrinsische Motivation). 

 

Objektivität und Subjektivität 

Weil die Leistungsbeurteilungen einen tiefgreifenden und weitreichenden Einfluss auf die 

schulische, berufliche und auch persönliche Entwicklung junger Menschen haben, ist die Forderung 

nach objektiver Leistungsbeurteilung verständlich und absolut gerechtfertigt.  

Das Dilemma der Lehrkraft: 

Die Lehrkraft 

1. ist an dem Zustandekommen der zu beurteilenden Schülerleistung stark beteiligt, beruht sie 

doch zu einem wesentlichen Teil auf ihrem Unterricht; 

2. definiert in der Regel, wann und wie welche Leistung ermittelt und beurteilt werden soll; 

3. erstellt das Messinstrument, den Test; 

4. definiert die Bedingungen, unter denen die Leistungsermittlung durchgeführt werden soll; 

5. führt die Leistungsermittlung durch; 

6. liest die Messergebnisse ab, indem sie den Test auswertet, und auch dieses nach mehr oder 

weniger selbst bestimmten Kriterien; 

7. schätzt das Ergebnis des Tests selbst ein. 

Dies zeigt, wie groß die Verantwortung der Lehrkraft im Umgang mit subjektiven Sichtweisen ist. 

Deshalb ist es unumgänglich, dass eine sorgfältig geplante und durchgeführte Leistungsermittlung 

die Grundlage darstellt. 

 

Verfahren zur Leistungsermittlung 

Leistungsermittlung bedeutet das Feststellen des aktuellen Leistungsstandes eines Lerners oder 

einer Lerngruppe. 

Dies kann durch kontinuierliche Beobachtung über einen bestimmten Zeitraum (process) oder 

punktuell (on the spot) in Form einer Lernzielkontrolle oder eines Tests geschehen. 

Leistungsermittlung kann produktorientiert (dem Erfassen des erreichten Leistungsstandes am Ende 

eines dienend = summativ) oder prozessorientiert (auf das Verfolgen des Lernweges, des 

Arbeitsverhaltens und des Lernfortschritts der Lernenden zielend = formativ) erfolgen. 

 

Gütekriterien schulischer Leistungsermittlungen 

Validität 

Eine Leistungsermittlung ist dann valide (gültig), wenn sie wirklich nur das misst, was sie zu 

messen vorgibt. Dies bedeutet z.B., dass das häufig gebrauchte Verfahren des Beantwortens von 

Fragen zur Überprüfung des Leseverstehens testtypologisch bedenklich ist. Bei diesem Verfahren 

wird nicht nur die Leseverstehensfertigkeit überprüft, sondern auch inwieweit die SuS in der Lage 

sind, die erlesenen Informationen fremdsprachlich wiederzugeben. Zur Überprüfung des reinen 

Leseverstehens sind Aufgaben, die eine nichtsprachliche Reaktion erfordern (multiple choice 

questions; true/false statements etc.) wesentlich geeigneter. 

Reliabilität 

Zuverlässig (reliabel) ist eine Leistungsermittlung dann, wenn unterschiedliche Beurteiler 

gleichwertige Leistungen, die mit gleichwertigen Hilfsmitteln erbracht wurden, unabhängig vom 

Lernkontext gleich beurteilen. Dies ist besonders wichtig, wenn Leistungsermittlungen 

klassenübergreifend oder sogar überregional (Orientierungsarbeiten, Vergleichsarbeiten, zentrale 

Prüfungen) absolviert werden müssen. 

Objektivität 

Objektiv ist eine Leistungsbeurteilung nur dann, wenn die Durchführung, Auswertung und 

Interpretation der Ergebnisse unabhängig von subjektiven Einflüssen des Lerners, der Lerngruppe 

oder des Prüfenden ist. 
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Grundsätzlich ist hier jedoch zu sagen, dass eine 100%ige Erfüllung der Gütekriterien im 

alltäglichen Fremdsprachunterricht nicht erreicht werden kann. Durch einen hohen Aufwand bei der 

Testerstellung ist jedoch eine hohe Validität und Zuverlässigkeit zu erreichen; der einzelne 

Lehrende oder das Kollegium einer Schule kann dies nicht leisten. Umso wichtiger ist es, sich 

immer der Subjektivität seiner eigenen Einschätzung bewusst zu sein. 

 

Erstellung von Tests 

 

Testziele 
achievement test: überprüft, inwiefern die Lernenden die im Unterricht vermittelten Kompetenzen 

und Inhalte beherrschen. 

proficiency test: Feststellen eines Leistungsstandes unabhängig vom vorausgegangenen Unterricht 

auf der Basis einer Niveaustufenbeschreibung. 

 

Testinhalte 

Denkbare Testinhalte sind z.B.: 

 isolierte Sprachkomponenten (language components), also Wortschatz, Grammatik, Aussprache 

und Intonation sowie Sprachfunktionen; 

 sprachliche Fertigkeiten (skills), also Hör- und Hör-/Sehverstehen; Leseverstehen und Sprechen 

(monologisches und dialogisches), Schreiben und Sprachmittlung 

 Kompetenzen; also die Fähigkeit zum Bewältigen einer (simulierten) kommunikative 

Lebensweltlichen Situation (real world tasks). 

 

Testverfahren 
Grundsätzlich unterscheidet man drei Testverfahren zur Leistungsermittlung: das discrete point 

testing, das integrative / pragmatic testing. 

 

Das discrete point testing wird eingesetzt, wenn man sich punktuell über eine Lernleistung auf 

einem begrenzten Sektor informieren will. 

Vor- und Nachteile dieses Verfahrens sind: 

+ Der Test ist einfach und schnell zu erstellen. 

+ Das Verfahren ist hoch valide und reliabel. 

+ Der Test ist leicht und schnell zu korrigieren. 

+ Es gibt sichere Rückmeldungen über die Lernleistung des Schülers. 

- Das Verfahren stellt eine isolierte und dekontextualisierte Form der Leistungsermittlung dar. 

- Es wird wenig aussagekräftig in Bezug auf anwendungsbereites Sprachkönnen (auf der 

Performanzebene. 

 

Das integrative / pragmatic testing ist keine Methode, um isolierte Sprachliche Phänomene, sondern 

um komplexe sprachliche Äußerungen unter Einsatz mehrerer Fertigkeiten zu testen (Beispiele: 

oral interview, text composition). 

Vor- und Nachteile dieses Verfahrens sind: 

+ Es ermöglicht weitaus bessere Einsicht in die individuelle Leistungsstärke des einzelnen Schülers. 

+ In der Regel sind mehrere Fähigkeiten miteinander verquickt. 

- Es ist recht zeitaufwändig. 

- Die Ergebnisse sind schwieriger zu beurteilen / bewerten und erfordern gute Abstimmung 

unterschiedlicher Beurteiler, um die Gütekriterien Validität und Reliabilität zu erfüllen. 

 

Beim communicative testing geht es methodisch um solche Aufgabentypen, die auch außerhalb der 

Schule existieren (Beispiel: Simulation von real world tasks). 

Vor- und Nachteile dieses Testverfahrens sind: 

+ Die Testsituation kommt einer lebenswirklichen, realen Kommunikationssituation sehr nah. 

Der Prüfling wird in einem Akt komplexer Kommunikation (rezeptiv / produktiv / interaktiv) 

beurteilt / bewertet. 
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- Das Verfahren ist sehr zeitaufwändig. 

- Die Ergebnisse sind sehr schwierig zu beurteilen / bewerten. 

 

Welche Testaufgaben eignen sich am besten? 

Grundsätzlich lassen sich Testaufgaben nach zwei Kriterien kategorisieren: 

1. nach den zu überprüfenden Kompetenzbereichen und 

2. nach dem Handlungs- bzw. Reaktionsspielraum, den die Aufgabe dem Lerner lässt. 

 

Aufgaben nach den zu überprüfenden Kompetenzbereichen 

Zusammenhängendes Sprechen: Berichten, Nacherzählen einer Geschichte, eine Rede halten, 

Präsentation, persönliche Stellungnahme. 

An Gesprächen teilnehmen: Fragen beantworten, gelenktes Interview, gemeinsames Ausfüllen von 

Formularen, Lesen eines (Lücken-)Dialogs, Dolmetschen, Rollenspiele, Reagieren in 

Alltagssituationen, Erfragen oder Erklären / Versprachlichen visueller Stimuli, Beschreiben (und 

Ausführen) von Vorgängen etc. 

 

Leseverstehen: true / false-Aussagen, multiple choice-Aufgaben, Verbinden von Satzfragmenten, 

(Zu)ordnen von Satzfragmenten, Zuordnen von Überschriften zu Textabschnitten, Vervollständigen 

von Aussagen, Richtigstellen fehlerhafter Aussagen, Beantworten von Fragen zum Text, Regieren 

auf Aussagen zum Text, Zusammenstellen von Aussagen verschiedener Textquellen zu einer Frage, 

Zuordnung von Textaussagen zu einem weiteren Text oder Bild, Tabellarische oder schematischer 

Darstellung von Informationen des Textes / der Texte, Textzusammenfassungen (in der 

Muttersprache / in der Fremdsprache) etc. 

 

Schreiben: Ausfüllen von Formularen; Schreiben eines Briefes, einer E-Mail etc. nach 

Situationsvorgaben oder in Beantwortung eines vorgegebenen Schreibens; Verfassen von 

Anweisungen, Zeitungsartikeln, Berichten, Memos, summaries, einfacheren Aufsätzen, 

Kommentaren etc.; Entwerfen von Reden, Präsentationen etc.; Verfassen eines Textes zu einer 

Bildvorlage, Beschreiben von Produkten oder Abläufen, Erläutern von Diagrammen oder Tabellen, 

Ergänzen eines angefangenen Textes etc. 

 

Sprachmitteln: Einfache Dolmetschaufgaben (mündlich, zusammenfassend), sinngemäßes 

Übertragen (mündlich oder schriftlich: Gespräch, Info, Gebrauchsanweisung, Besuchsprogramme 

etc. zusammenfassen), Übersetzen (schriftlich) etc. 

 

Die Beherrschung der sprachlichen Mittel (Wortschatz, Aussprache und Intonation; Grammatik; 

Stil und Register) lässt sich mit einer großen Anzahl von Testtypen überprüfen, z.B.: 

Kontextualisierte Transformationsaufgaben, Lückentexte, Lückendiktate, Finden von Definitionen / 

Paraphrasen / Übersetzungen, bildgesteuerte Satz- / Textproduktion, Satzzuordnungen etc. 

 

 

 

Aufgaben nach dem möglichen Handlungs- bzw. Reaktionsspielraum 

Nach der Größe des möglichen Handlungsspielraums werden geschlossene halboffene und offene 

Aufgaben unterschieden. 

Formbezogene, kommunikationsvorbereitende Aufgaben mit geringem Handlungs- bzw. 

Reaktionsspielraum für den Prüfling werden als geschlossene Aufgaben bezeichnet. Beispiele für 

geschlossene Aufgaben sind: 
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Aufgaben mit mittlerem Handlungs- 

und Reaktionsspielraum, die Kommunikation aufbauen, strukturieren und simulieren, werden als 

halboffene Aufgaben bezeichnet. Beispiele sind: 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben mit großem Handlungs- bzw. Reaktionsspielraums, die realer Kommunikation sehr 

ähnlich sind, und sich teilweise nur zur mündlichen Beurteilung eignen, heißen offene Aufgaben. 

Beispiele für offene Aufgaben sind: 

 

 

 

Instrumente zur Leistungsermittlung 

sollten immer eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben aus den oben genannten Bereichen 

integrieren und auf die Überprüfung möglichst vieler Kompetenzbereiche zielen. 

 

Beurteilung und Benotung von Sprachleistungen 

 

Wie aus den vorgenannten Beispielen ersichtlich wird, hängen Beurteilung, Bewertung und 

Benotung sprachlicher Leistungen sehr stark vom Grad ihrer Komplexität ab. 

Die Zuordnung von Prozentzahlen zu Notenwerten ist in jedem Bundesland durch das Schulgesetz 

unterschiedliche geregelt. Teils gibt es dort zentral verbindliche Angaben; zum Teil wird die 

Verantwortung für die Festlegung der Werte der Schulkonferenz, der Fachkonferenz oder der 

einzelnen Lehrkraft übertragen. 

 
Haß, Fachdidaktik Englisch, S. 342-354. 
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Formative and summative assessment 
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Feed up, Feed back, Feed forward – Kompetenzförderliche Leistungsrückmeldung 

 

„Toll gemacht!“ „Du hast wirklich Talent!“ „Dein Aufsatz enthielt viele Fehler.“ Diese Art von 

Rückmeldungen zu Lernleistungen sind weit verbreitet, doch leider nicht immer 

kompetenzförderlich. 
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Dr. Myriam Schlag, 20.01.2021 www.lern-inspiration.de/feedback/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lern-inspiration.de/feedback/
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Green Line Oberstufe, Klett 2021, S. 296. 

 

 

 

 

Diagnostik 

Was versteht man unter Diagnose? – Begriffsdefinitionen 
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Fremdsprachendidaktische Diagnose: Erkenntnis in Bezug auf den Komplex der Voraussetzungen 

der Lernenden für den fremdsprachlichen Kompetenzerwerb, kann produkt- oder prozessbezogen 

gewonnen werden. 

 

Assessment: Einschätzung bezüglich der Ausprägung der zu einem bestimmten Zeitpunkt 

erworbenen (fremdsprachlichen) Kompetenzen. 

Dynamisches assessment: Assessment im Dialog zwischen Beurteilenden und Lernenden, in der 

Verbindung von selbstständigen Leistungen und Hilfsangeboten. 

 

Feedback: bereitgestellte Informationen über Aspekte der eigenen Leistung oder des eigenen 

Verständnisses. 

 

Peer feedback: Lernende arbeiten zusammen und kommentieren ihre Arbeit oder Leistung und geben 

Feedback zu Stärken, Schwächen und Verbesserungsvorschlägen. 

 

Schulische Diagnostik 

Die pädagogische (schulische) Diagnostik ist geprägt von dem Bestreben, Potenziale der Lernenden 

zu erkennen und für die Bewältigung von Lernaufgaben zu nutzen. 

Wenn beispielsweise einzelne Lernende Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Aufgabe haben, 

kann dies – positiv gewendet – als der Moment gesehen werden, in dem Lernen stattfindet. Denn 

Schwierigkeiten müssen nicht unbedingt auf ein Defizit bei den Lernenden zurückgehen.  

Dynamisches assessment ist eine interaktive und prozessorientierte Form der Beurteilung: Basierend 

auf Vygotskys Konzept der zone of proximal development (Zone der nächsten Entwicklung) 

identifiziert dynamic assessment das Lernpotenzial von Lernenden sowie ihre Fähigkeiten, indem die 

Beurteilenden direkt und aktiv in den Beurteilungsprozess involviert sind. 

Bei der pädagogischen Diagnostik handelt es sich um eine kontinuierliche Einordnung der Stärken, 

Potenziale und individuellen Möglichkeiten der Lernenden, die diese zur Unterstützung ihrer 

Entwicklung in den Lernprozess einbringen können. Diagnose ist damit eine Daueraufgabe. Sie muss 

kontinuierlich von Lehrkräften geleistet werden. Dazu müssen sie Lernenden immer wieder 

Rückmeldung zu ihren Lernprozessen und -ergebnissen geben, um diese für die Lernenden besser 

sichtbar zu machen und die nächsten Schritte im Lernprozess idealerweise gemeinsam planen. 

Bei der Erstellung von Diagnoseaufgaben ist gleich mitzubedenken, 

 wie das Diagnoseverfahren den Lernenden transparent gemacht und 

 wie verständlich und nachvollziehbare Rückmeldungen an die Lernenden zuverlässig und 

selbstverständlich eingebunden werden können. 

 

=> Rückmeldungen (auch peer feedback) muss immer kriterienbasiert sein! Die Kriterien sollen 

optimalerweise gemeinsam erarbeitet und den Lernenden vor Beginn der Arbeit transparent 

gemacht werden! 

 

Diagnose ist nicht als punktuelles Testen zu verstehen. Es handelt sich dabei um einen systematisch 

angelegten und geplanten Prozess der Beobachtung, Begleitung, Evaluation und Rückmeldung unter 

Rückgriff auf Kategorien oder Konzepte. Die gewonnenen Erkenntnisse über Potenziale und 

Unterstützungsbedarf (z.B. auch scaffolding) sollten zu einer verbesserten Passung der 

Unterrichtsinhalte an die Lernvoraussetzungen der Lernenden führen.  

 

 

Funktionen von Diagnose 

 

Eingangsdiagnose bzw. Lernstandsdiagnose: Welchen Lernstand haben die Lernenden in der 

Fremdsprache? Was können sie schon? Wo muss ich sie abholen?  
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Lernprozessdiagnose: „Erfassung der Aspekte, die einen Veränderungsprozess ermöglichen“ 

(Horstkemper 2006). Leitfrage: Was haben die Lernenden bisher mitgenommen? Welche 

Zwischenergebnisse gibt es? Wie sind diese Ergebnisse zustande gekommen? Was steht als nächstes 

an? 

 

Ergebnisdiagnose: Was können die Lernenden am Ende einer Unterrichtseinheit? Welche weiteren 

Lernschritte werden von hier aus geplant? 
 

DFU Englisch 172/2021, S. 2-7 
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B Praktische Beispiele 

Exemplarischer Bewertungsbogen Unterrichtsbeiträge 
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Textprodukte in der Sek. II und im Abitur 
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Konzeption von Klassenarbeiten in der Sek. II 
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Abiturklausuren (beispielhaft) 
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Korrekturzeichen und Randbemerkungen 

Bei der Korrektur werden Mängel – und Vorzüge! – der Schülerleistungen durch geeignete 
Zeichen markiert.  
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Deskriptoren für die Korrektur und das Gutachten 
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Kriterien zur Beurteilung sprachlicher Leistungen 
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Bewertungsbögen 
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Sprechprüfungen Abitur Englisch (beispielhaft) 
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